
Inhaltneuen Gesetzes selbst, seine Veröffentlichung, die Erklä
rung einer Handlung zur Straftat oder die Erhöhung der 
Strafe ziehen eine allgemeinpräventive Wirkung nach 
sich.
2. Die Strafe übt, wenn sie vom Gericht ausgesprochen 
wird, sowohl eine allgemeine als auch eine spezielle vor
beugende Wirkung aus.
3. Die Strafe wirkt im Prozeß ihres Vollzugs hauptsächlich 
auf den Täter selbst, obwohl sie auch hier sowohl eine all
gemeine als auch eine spezielle vorbeugende Wirkung hat. 
Diese Erfassung des allgemeinpräventiven Einflusses der 
Strafe in der sozialistischen Gesellschaft regt zu einigen 
Überlegungen an. Geht man vom Zweck der strafrecht
lichen Verantwortlichkeit in der sozialistischen Gesellschaft 
aus, der in der Einheit von Schutz, Vorbeugung und Erzie
hung besteht (so Art. 2 StGB der DDR) und auch in dieser 
Einheit zu verwirklichen ist, dann erhebt sich die Frage, 
wie und in welchem Maße die Strafbarkeitserklärung 
einer Handlung durch Gesetz oder das Bekanntmachen 
einer ausgesprochenen Maßnahme der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit Bürger tatsächlich davon abhält, Straftaten 
zu begehen. Diese Frage drängt sich vor allem auf, wenn 
man die vorbeugende Wirkung des Prinzips der Unab
wendbarkeit der Strafe betont. Zu beachten ist auch, daß 
unser Strafrecht und damit die Strafe Mittel zum Bewußt
machen des gesellschaftlich Notwendigen sind. So gesehen 
ist die Strafe nicht lediglich eine gebotene gesellschaftliche 
Reaktion, sondern sie wirkt aktivierend und mobilisierend 
in bezug auf den Täter und die Gesellschaft.
Zur Generalprävention stehen exakte soziologische Unter
suchungen noch aus. Für solche Untersuchungen ist Kar- 
pez’ Feststellung von prinzipieller Bedeutung, daß von 
einer vorbeugenden Wirkung der Strafe überhaupt keine 
Rede sein könnte, „wenn nicht sofort nach einer Straftat 
die Verantwortlichkeit eintreten und die Strafe ausgesprö- 
chen werden würde, wenn die Verantwortlichkeit nur in 
seltenen Fällen eintreten und nicht die gesetzmäßige Folge 
der begangenen Straftat sein würde“ (S. 50).
Zur speziellen Vorbeugung und zur Individualisierung der 
Strafe (S. 79 ff.) vermittelt der Verfasser eine Reihe wich
tiger Erkenntnisse und praktischer Erfahrungen für die 
Gewährleistung der richtigen Proportionen zwischen den 
Strafzumessungsgründen. Karpez legt dabei Gewicht auf 
die Bedeutung der Besonderheiten der Persönlichkeit und 
der Ursachen und Bedingungen (S. 97 ff.). So hält er es 
z. B. bei einem Rückfalltäter für die Strafzumessung für 
wesentlich, ob es sich um einen allgemeinen oder einen 
speziellen Rückfall handelt: „Der spezielle Rückfall wider
spiegelt solche Persönlichkeitszüge wie Unlust, sich nach 
der ersten Verurteilung zu bessern, die Beständigkeit ge
sellschaftswidriger Ansichten, Gewohnheiten usw. Das 
Strafmaß für einen speziellen Rückfall muß daher strenger 
sein als für den allgemeinen Rückfall“ (S. 109).
Der Verfasser nimmt abschließend zum System der Strafen 
und zu einigen Fragen ihrer Anwendung Stellung 
(S. 130 ff.). Im Zusammenhang mit den juristischen und 
sozialpsychologischen Folgen der Anwendung der einzel
nen Strafarten untersucht er solche bedeutsamen Fragen, 
wie die nach der Wirkung der Strafe auf den Täter, auf 
Gleichgesinnte, auf Rückfalltäter und die nach dem Einfluß 
des Freiheitsentzugs auf die Täter (S. 147 ff.).
Die Arbeit von 1.1. Karpez hat unter den Juristen der DDR 
einen großen interessierten Leserkreis gefunden. Dank ge
bührt deshalb auch Prof. Dr. Erich Buchholz, der die Über
setzung und die redaktionelle Bearbeitung dieses Werkes 
besorgte.

Dr. Rolf L ä m m e r z a h l ,
Staatsanwalt beim Generalstaatsanwalt der DDR
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